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§ 8
(1) Ausländer, die in den Fällen des § 7 die Deutsche 

Demokratische Republik nicht freiwillig verlassen, sind aus 
dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik aus
zuweisen. Dies gilt auch für die in § 9 des Paß-Gesetzes 
vom 15. September 1954 (GBl. S. 786) genannten Fälle.

(2) Die Organe der Deutschen Volkspolizei können Aus
weisungsgewahrsam bis zu zehn Tagen apordnen, wenn 
dies zur Vorbereitung oder zur Sicherung der Ausweisung 
notwendig ist.

(3) Zur Vorbereitung der Ausweisung darf ein Auslän
der nur dann in Gewahrsam genommen werden, wenn er 
fluchtverdächtig ist oder Tatsachen vorliegen, die darauf 
schließen lassen, daß er Ermittlungen über die Vorausset
zungen einer Ungültigkeitserklärung der Aufenthaltsberech
tigung erschwert.

§9
(1) Über Anträge auf Erteilung und Verlängerung von 

Aufenthaltsberechtigungen sowie über die Aufenthaltsbe
grenzung bzw. deren Aufhebung entscheiden die dafür zu
ständigen Organe der Deutschen Volkspolizei.

(2) Über die Ungültigkeitserklärung einer Aufenthalts
berechtigung und über die Anordnung des Ausweisungsge
wahrsams entscheidet das Ministerium des Innern, Haupt
verwaltung Deutsche Volkspolizei. Das Recht zur Anord
nung von Ausweisungsgewahrsam kann den Bezirksbehör
den der Deutschen Volkspolizei übertragen werden.

(3) Die örtliche oder zeitliche Begrenzung oder die Un
gültigkeitserklärung einer Aufenthaltsberechtigung ist dem 
Ausländer bekanntzugeben. Die Bestimmungen, auf die
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